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Beiräte

 
• Der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe hat zwei Beiräte eingerichtet: 

Einen Beirat der Menschen mit Behinderung und einen Beirat für Angehörige. 

Diese Beiräte beraten uns in unserer Arbeit. Sie sagen, was aus ihrer Sicht wich-

tig ist. Sie sagen auch, wenn etwas aus ihrer Sicht nicht gut läuft. Es ist ganz 

wichtig, dass die Menschen mit Behinderung in den Einrichtungen und Diensten 

sagen können, was sie wollen und was nicht. Daran muss sich die Arbeit der Ein-

richtungen und Dienste orientieren. Deshalb haben wir die Beiräte eingerichtet. 

Und wir wollen, dass es in allen evangelischen Einrichtungen und Diensten sol-

che Beiräte gibt. Und wir wollen, dass die Einrichtungen und Dienste diese Beirä-

te in ihre Entscheidungen einbeziehen. 
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Das sagen die Menschen im BeB:

 
Ich habe die Mitglieder des Beirats der Menschen mit Behinderung, des Beirats der 

Angehörigen und die Profis aus dem Vorstand des Bundesverbands evangelische 

Behindertenhilfe dazu befragt, was sich in Einrichtungen und Diensten durch die UN-
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Konvention ändern muss. Ich möchte Ihnen vorlesen, welche Antworten ich bekom-

men habe: 

• So sagt ein Mitglied des Beirats der Menschen mit Behinderung: „Es ist ja schön, 

dass es [die Rechte der UN-Konvention] jetzt auf Papier geschrieben steht, das 

nutzt uns bislang noch nicht so viel. Für mich ist die Informationsweitergabe an 

Menschen mit Behinderung über die „Neuen Rechte“ wichtig, um die Vorausset-

zungen zu schaffen, diese Rechte einfordern zu können (…). Bei Entscheidungen 

[in Einrichtungen und Diensten], ob groß oder klein, werden Menschen mit Be-

hinderung als Experten einbezogen. Hört sich ja so logisch an, passiert aber lei-

der immer noch viel zu wenig!!! Also eigentlich: „Neue Rechte“ mit zum Teil 

schon ganz alten Forderungen!!“ 

• Ähnlich äußert sich ein Profi aus dem Vorstand des Bundesverbands. Er sagt: 

„Sind es wirklich neue Rechte oder sind es nur Versprechungen? Kirchliche Ein-

richtungen sollten nicht soviel über Inklusion reden, sondern Anstalten konse-

quent auflösen, ambulante Wohnmöglichkeiten schaffen und Menschen mit Be-

hinderungen nicht als „Kunden“ bezeichnen.“ 

• Der Vorsitzende des Beirats der Menschen mit Behinderung trifft folgende Aus-

sage: „Jeder Angestellte und Mitarbeiter einer Einrichtung sollte immer daran 

denken: wenn es keine Menschen mit Behinderung gäbe, dann gäbe es auch kei-

ne Einrichtung für Menschen mit Behinderungen.“  

• Zu den Aufgaben (kirchlicher) Einrichtungen und Dienste sagt ein Mitglied des 

Beirats der Angehörigen: „Notwendige Aufgaben für kirchliche Einrichtungen 

sind, dafür zu sorgen dass Inklusion stattfindet. Den Mitmenschen muss die 

Gleichberechtigung der behinderten Menschen vermittelt werden. Dieses kann 

meiner Meinung nach nur geschehen, wenn schon in den Kindertagesstätten und 

Schulen nicht behinderte und behinderte Kinder gemeinsam begleitet werden, al-

so von frühester Kindheit an. (…) Zudem haben in Zukunft Einrichtungen wie 

auch die Kirche die Aufgabe, den so genannten „Sozialraum“ vorzubereiten. Die-

ses bedeutet, dass die Nachbarschaft auf behinderte Menschen vorbereitet wer-

den muss, dass es möglich gemacht werden muss, behinderte Menschen an der 

Gemeinschaft teilnehmen zu lassen und auch mit gestalten zu lassen. Für die 

Kirche kann dieses bedeuten in ihrer Gemeinde Menschen zu finden, die behin-

derte Menschen in ihrer Freizeit begleiten und ihnen auch in den vorhandenen 

Freizeiteinrichtungen den Zugang ermöglichen.“ 
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• Das, was Einrichtungen und Dienste zur Umsetzung der UN-Konvention tun kön-

nen, kann aber nur gelingen, wenn etwas in der gesamten Gesellschaft passiert. 

Was das sein muss, beschreibt der Vorsitzende des Bundesverbands evangeli-

sche Behindertenhilfe: „Niemand kann allein Inklusion bewirken, das können 

Menschen mit Behinderung und ihre Vertrauenspersonen ebenso wenig wie Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter von Diensten und Einrichtungen. Es ist wichtig, 

dass wir gemeinsam die Ziele der Behindertenrechtskonvention verfolgen und 

weitere Menschen hierfür begeistern. Denn das Ziel einer inklusiven Gesellschaft 

geht alle an. Das Versprechen der UN-Konvention ist "assistierte Freiheit" für je-

de Bürgerin und jeden Bürger in einer barrierefreien, offenen und demokratischen 

Gesellschaft, in der Vielfalt als Bereicherung erlebt wird und individuelle Freiheit 

verbürgt ist. Das ist Grundlage für das gesellschaftspolitische Engagement von 

Christinnen und Christen, die im BeB aktiv sind.“ 

• Und schließlich sagt die Vorsitzende des Beirats der Angehörigen: „Inklusion ist 

kein Zugeständnis einer Gesellschaft, um das wir bitten müssen und das uns viel-

leicht auch gewährt wird, sondern ein erklärtes Menschenrecht, auf das wir An-

spruch haben. Inklusion ist die Chance, eine Gesellschaft so bunt darzustellen, 

wie sie in Wirklichkeit ist; Inklusion ist kein Zugeständnis an religiöse, behinderte, 

ethnische oder andere Bittsteller, sondern die Anerkennung der Vielschichtigkeit 

unserer Gesellschaft. Die Menschlichkeit einer Gesellschaft zeigt sich darin, wie 

sie mit den Schwächsten umgeht, ob sie ihnen ihre Stellung in dieser Gesell-

schaft freiwillig zu gesteht, sie jedoch nicht dazu zwingt, ihre durch die Inklusion 

verbrieften Rechte einklagen zu müssen.“ 

 

Was sagen diese Zitate? Was folgt daraus für Einrichtungen und Dienste, wenn sie 

die UN-Konvention umsetzen sollen? 
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Was müssen Einrichtungen und 
Dienstleistungserbringer tun?

Menschen mit Behinderung überall als Experten 
einbeziehen

 
• Nach innen, also in den Einrichtungen und Diensten selbst heißt das, dass Men-

schen mit Behinderung in alle Entscheidungen als Experten in eigener Sache ein-

bezogen werden müssen. Die Mitarbeiter der Einrichtungen und Dienste, ob Vor-

steher oder Gruppenmitarbeiter, müssen ihre Einstellungen und Haltungen ge-

genüber Menschen mit Behinderung prüfen und überdenken. Sie müssen dafür 

sorgen, dass Mitwirkung nicht nur eine „Alibifunktion“ hat, ohne wirklich ernst ge-

meint zu sein. 
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Was müssen Einrichtungen und 
Dienstleistungserbringer noch tun?

Menschen mit Behinderung unterstützen, 
überall teilzuhaben und ihre Rechte zu erhalten

 
• Nach außen, also in die Gesellschaft hinein heißt das, dass Einrichtungen und 

Dienste immer wieder deutlich machen müssen, dass Menschen mit Behinderung 

überall teilhaben können. Es heißt, Menschen mit Behinderung dabei zu unter-

stützen, ihre Rechte einzufordern. Es heißt, zu zeigen, dass sich Menschen mit 

Behinderung genauso wie jeder andere auch positiv in die Gemeinschaft einbrin-

gen können und sie dabei zu unterstützen. Schließlich heißt es auch, deutlich zu 
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machen, dass die Umsetzung der Rechte der UN-Konvention alle, also die ge-

samte Gesellschaft betrifft. Die Umsetzung der UN-Konvention kann nur gelin-

gen, wenn dies alle in der Gesellschaft unterstützen! Das müssen Einrichtungen 

und Dienste immer wieder sagen und mit gutem Beispiel voran gehen. 
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Und es ist ganz wichtig:

Die UN-Konvention schließt niemanden aus!

 
Eines ist mir noch besonders wichtig: Viele Menschen mit Behinderung können sa-

gen, was sie wünschen oder nicht wünschen. Sie können für sich selbst sprechen. 

Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es auch Menschen gibt, die sich sprachlich 

nicht ausdrücken können. Menschen, die nicht auf einen Kongress wie diesen gehen 

und dort sagen können, was sie denken. Ich befürchte manchmal, dass wir diese 

Menschen vergessen. Uns im Bundesverband evangelische Behindertenhilfe ist es 

ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass auch Menschen, die nicht sprechen und die viel-

leicht viel Unterstützung benötigen, nicht dabei vergessen werden, wenn es darum 

geht, mehr Rechte und Selbstbestimmung umzusetzen. Diese Gefahr droht aber, 

weil die Unterstützung für diese Menschen oftmals sehr teuer ist. Das darf aber kein 

Grund sein, nicht danach zu fragen, was sie sich für ihr Leben wünschen. Und ihnen 

die entsprechende Unterstützung dann auch zu geben. Auch wenn es aufwändiger 

erscheinen mag. Die UN-Konvention schließt niemanden aus! Das sagen wir vom 

Bundesverband immer wieder den Politikern und auch den Einrichtungen und Diens-

ten. 

 



Aselmeier: „Die Konvention: Auswirkungen für Einrichtungen und Dienstleistungsanbieter“ 
 

Weltkongress „Inclusion International“ 
Berlin, 17.06.2010 

13

Weltkongress Inclusion International 201018

Zusammenfassung

Einrichtungen und Dienste müssen 
Menschen mit Behinderung so unterstützen, 
wie diese es wollen.

 
Als Zusammenfassung kann man also sagen:  

Einrichtungen und Dienste, aber auch Angehörige, müssen Menschen mit Behinde-

rung darin unterstützen, eigene Interessen zu äußern und eigene Wünsche zu ihrem 

Leben umzusetzen. Und Einrichtungen und Dienste müssen Menschen mit Behinde-

rung so unterstützen, wie diese es wollen und brauchen. Das heißt auch, dass ein 

Mensch mit Behinderung sagen kann, wenn er etwas anderes möchte. Oder dass er 

keine Unterstützung mehr durch eine Einrichtung wünscht. Oder dass er Unterstüt-

zung durch eine andere Einrichtung möchte. Einrichtungen und Dienste müssen sich 

daran halten. Wenn sie das tun, handeln sie so, wie es die UN-Konvention vorgibt. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bundesverband evangelische Behindertenhilfe
Altensteinstr. 51 | 14195 Berlin

Tel.: +49 30 83001-272  | Fax: -275
E-Mail: aselmeier@beb-ev.de

Web: www.beb-ev.de | www.beb-einmischen.de

Quellen der Bilder:
Diakonie-Werkstättenmitwirkungsverordnung in leichter Sprache und mit bildlichen Erklärungen für alle 
Werkstatträte, die dem BeB angehören
Wörterbuch für leichte Sprache
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung
Nieder-Ramstädter Diakonie

 
Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mir zugehört haben, und wünsche Ihnen noch viele 

spannende Begegnungen und Diskussionen auf diesem Kongress. 


